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Ab Januar 2006 soll sukzessive eine „elektronische
Gesundheitskarte“ eingeführt werden. Das Bundesmini-
sterium für Gesundheit und Soziale Sicherung drängt
sehr auf diese Entwicklung. Es drängt gleichzeitig dar-
auf, die „Akzeptanzbildung“ „ganz maßgeblich“ voranzu-
treiben. Eine Kritik an dieser Datensammlung und an
den Entwicklungen im Gesundheitswesen steckt jedoch
allenfalls in den Kinderschuhen. Eine informierte grund-
legende Kritik tut Not.

Mit der eCard soll eine „bundesweite interoperable Telematikinfrastruk-tur“ geschaffen werden. Geworben wird mit zahlreichen Versprechungenvom Nutzen und Wert für den Patienten und die Patientin. Tatsächlich gäbees im Gesundheitswesen und bezüglich der Kommunikation und dem Infor-mationsfluss vieles zu verbessern. Nicht das Wohl der Patienten, sondernRationalisierung und Vereinheitlichung sind jedoch entscheidende Gründefür die Einführung einer zentralen Datei. Das Projekt verspricht zugleich, fürmanche ein gigantisches Geschäft zu werden. Statt der in den Werbungenvielgepriesenen Patientenautonomie werden die Patienten noch stärker inder Bürokratie des Gesundheitswesens verloren sein und wird jede infor-mierte Entscheidung fast unmöglich werden. 
Fragwürdig ist, ob in diesem Projekt - selbst mit einer aufwändigenDatenarchitektur - der Datenschutz überhaupt gewährleistet werden kann.Immerhin muss eine Zentraldatei eingerichtet werden, die die Gesundheits-daten aller PatientInnen enthält. Mehr noch stellt sich aber die Frage, wie esangesichts dieses Projektes um die körperliche Unversehrtheit bestellt ist.Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, beklagte aufdem Ärztetag, nicht mehr der Patient stehe im Vordergrund, sondern dieEffizienz steigernde gesundheitsökonomische Steuerung. (Vgl. FrankfurterRundschau, 4. Mai 2005)
In einer neu zu gründenden Arbeitsgruppe zu Medizin und Gesund-heitswesen wollen wir den Fragen nachgehen. Wir suchen MitstreiterInnenaus verschiedenen fachlichen Ressorts, die mit uns aus grundrechtlicher Per-spektive zu den Problemen im Medizinbereich, zu Fragen nach den Auswir-kungen der eCard auf den Gesundheitsbereich, nach dem Datenschutz undzu Ansatzpunkten der Kritik arbeiten mögen. 
Bitte nennen Sie uns auch AnsprechpartnerInnen, von denen Sie glau-ben, dass sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben könnten. 
Wir (Wolf-Dieter Narr und Elke Steven) schlagen zunächst zwei Terminevor, um je nach Ihren Möglichkeiten an einem von beiden Terminen einerstes Mal zusammenzukommen und unsere Möglichkeiten zu sondieren:

Freitag, 28. Oktober, oder Samstag, 5. November 2005,

in Berlin, Hannover oder Köln

Bitte melden Sie sich im Kölner Sekretariat! 
Telefon: 0221-97 269 -30, Fax: 0221 - 97 269-31
info@grundrechtekomitee.de, elkesteven@grundrechtekomitee.de 

INFORMATIONEN

Grundrechte-Report 2005

Zur Lage der Bürger- 

und Menschenrechte 

in Deutschland

Zum neunten Mal legt ein Zusam-menschluss von neun Bürgerrechts-organisationen einen alternativenVerfassungsschutzbericht vor. InZeiten des Anti-Terror-Kampfes undumstrittener Sparzwänge werdenvon staatlicher Seite Menschenrech-te und -würde in immer neuen undauch alten Variationen zur Disposi-tion gestellt. An zahlreichen aktuel-len Fällen werden Grundrechtsver-letzungen geschildert und Demo-kratiedefizite herausgestellt.
Ein gemeinsames Projekt der Huma-

nistischen Union, der Gustav-Heinemann-

Initiative, des Komitees für Grundrechte

und Demokratie, des Bundesarbeitskrei-

ses kritischer Juragruppen, von Pro Asyl,

des Republikanischen Anwältinnen- und

Anwältevereins, der Vereinigung Demo-

kratischer Juristinnen und Juristen, der

Internationalen Liga für Menschenrechte

und der Neuen Richtervereinigung

Fischer Taschenbuchverlag, Mai 2005, 255 Seiten ISBN: 3-596-16695-0      9,90 Euro
Zu bestellen im Komitee-Sekre-
tariat in Köln

Die Gesundheitskarte kommt - 
wo bleibt der Protest?



Christa Sonnenfeld und
Rainer Deppe beobachte-
ten für das Komitee für
Grundrechte und Demo-
kratie einen Prozess vor
dem Frankfurter Amtsge-
richt wegen einer „Online-
Blockade“ der Lufthansa-
Homepage am 20. Juni
2001.

„Kein Mensch ist illegal“ und„Libertad!“ mobilisierten Anfang2001 gegen die Beteiligung derDeutschen Lufthansa AG an derbundesrepublikanischen Abschie-bepraxis. Sie riefen öffentlich zueiner ersten virtuellen Demonstrati-on am Tag der Hauptversammlungder Lufthansa AG in Köln auf. Sieversuchten sogar, diese Versamm-lung bei den Ordnungsbehördenanzumelden. Das Kölner Ordnungs-amt interessierte sich jedochzunächst genauso wenig für eine sol-che neue Demonstrations-Praxis wiedie Staatsanwaltschaft.
Nachträglich aber wurde dieStaatsanwaltschaft aktiv. Sie ermit-telte wegen „öffentlichen Aufrufszur Nötigung“. Am 17. Oktober2001 ließ sie eine Razzia bei „Liber-tad!“ durchführen und zehn Com-puter beschlagnahmen. Erst imMärz 2005 wurden die Rechnerzurückgegeben. Ende Dezember2004 erhob die StaatsanwaltschaftAnklage gegen den Domain-Inha-ber Andreas Vogel. Er hätte „durchVerbreiten von Schriften zu einerrechtswidrigen Tat - Nötigunggemäß § 240 StGB - aufgefordert“.Laut Anklageschrift hatten 250Gruppen und ca. 13.000 Einzelper-sonen an der Online-Demo teilge-nommen. 
Am 16.6.2005 und 1.7.2005fanden die Verhandlungen vor demAmtsgericht Frankfurt mit der Vor-sitzenden Richterin Wild statt. Dasssie dazu neigt, den Begriff derGewalt rechtswidrig auszudehnen,hat sie bereits in den Prozessengegen Irak-Kriegsgegner deutlichgemacht. Entgegen dem sogenann-ten Sitzblockadebeschluss des Bun-desverfassungsgerichts (1995) hattesie TeilnehmerInnen an einer Sitz-blockade wegen nötigender Gewalt(§ 240 StGB) verurteilt. 

In noch absurderer Weisewurde nun der Vorwurf der Gewalt-anwendung für die Online-Demon-stration konstruiert. Die Lufthansagab an, aufgrund des erwartetenProtestes im Internet wäre für die-sen Zeitraum die Bandbreite für denZugriff auf die Lufthansa-Internet-seiten erweitert worden. Die „ge-waltsame“ Beeinträchtigung hätteletztlich darin bestanden, dasspotentielle Lufthansa-Kunden überca. 10 Minuten keine Flüge buchenkonnten. Insgesamt konnte dieSeite für ca. 2 Stunden nur mit Ver-zögerungen aufgerufen werden.Zwar gab die Lufthansa eine Scha-denssumme von über 42.000 Euroan, konnte dies aber nicht genaubelegen. 
Der Angeklagte griff seinerseitsdie „rassistische Abschiebekoaliti-on“ in Deutschland an, an der dieLufthansa mit ihren Abschiebungs-geschäften beteiligt sei. Ein vonAbschiebegegnerInnen organisier-ter Internetprotest zum Zeitpunktder Wahl des Vorstandsvorsitzen-den auf der Aktionärsversammlungsei zutiefst demokratisch legitimiert.Das Internet dürfe nicht nur privat-wirtschaftlichen Geschäften die-nen. Auch dort müsse das Recht aufVersammlungsfreiheit gelten, beidessen Wahrnehmung es immerauch zu Beeinträchtigungen derRechte anderer kommen könne. 
Richterin Wild verurteiltewegen Aufrufs zu einer Straftat nach§ 240 StGB. Sie wertete somit dieOnline-Demonstration als Nöti-

gung, da den Lufthansa-Kunden die„stärkste Form der Gewalt“ angetanworden sei, indem sie an der Nut-zung der website gehindert wurden.Die Blockade sei zudem verwerflichgewesen, da die Kunden nichts mitder Abschiebepraxis der Lufthansazu tun hätten. Als grundrechtlicheQuintessenz kam sie zu demSchluss, dass eine Ansammlungelektronischer Signale im Internetnicht unter dem Schutz des Ver-sammlungsrechts stehen könne.Der Angeklagte wurde zu einerGeldstrafe von 90 Tagessätzen à 10Euro verurteilt und muss die Kostendes Verfahrens tragen.
Dies ist ein grundrechtswidri-ges, zutiefst undemokratischesUrteil. Auch im Internet müssenGrundrechte Geltung haben undmuss die Versammlungsfreiheit alsForm der assoziativen Meinungs-äußerung geschützt sein. Diebegrenzte Einschränkung derGeschäfte der Lufthansa hätten imVerhältnis zu den Menschenrechts-verletzungen bei den Abschiebun-gen bewertet werden müssen. DerSchutz des Eigentums kann nichtalle anderen Rechte verdrängen. Esbedarf schon einer Menge unver-ständigen Unwillens, einen Maus-klick als Gewalt zu beurteilen.
Zu hoffen ist, dass höhereGerichtsinstanzen mit mehr Sach-verstand an die Fragen herangehen.Der Angeklagte hat Rechtsmitteleingelegt. 

Christa Sonnenfeld 
Rainer Deppe

Versammlungsrecht im Internet - oder Gewalt per Mausklick?

© Martin Singe



Präventiv-willkürlich 
eingehegtes 
Demonstrationsrecht 
auf bayerische Art
Für das Grundrechtekomi-
tee haben Brigitte Klass,
Wolf-Dieter Narr und Elke
Steven zu Pfingsten die
Demonstrationen in Mit-
tenwald beobachtet und
darüber berichtet:

Überall in der Bundesrepublikwird in den letzten Monaten derBefreiung von Krieg und Faschis-mus gedacht. In Mittenwald dage-gen feiern die Gebirgsjäger ungebro-chen ihre Tradition, zu der Kriegs-verbrechen in Griechenland, Italienund anderswo gehören. 
Den Zeitzeugen der Todesmär-sche, den Überlebenden der Kon-zentrationslager steht dagegen inMittenwald noch nicht einmal ange-messener Raum zur Verfügung.Denjenigen, die die Erinnerung andie Kriegsverbrechen wachhaltenund der Opfer gedenken, werdendie Möglichkeiten, sich zu versam-meln und ihre Meinung öffentlichkundzutun, in unerträglichemMaße beschnitten. 

• Zeitzeugen mussten Pfingstsams-tag in einem Zelt, weitab von jederMittenwalder Öffentlichkeit, vonihren schrecklichen Erfahrungenberichten.
• Für das Treffen der Gebirgsjägeram Ehrenmal auf dem HohenBrendten wurde Pfingstsonntagdagegen ein ganzer Berg polizeilichabgeriegelt und zu Privatgeländeerklärt. Die „Privatstraße des Bun-des“ wurde kurzerhand auf demgesamten Zufahrtsweg privatisiertund stand einzig den Gebirgsjägernund ihrem Freundeskreis zur Verfü-gung. Den KritikerInnen diesesTreffens wurde jede Möglichkeit ver-sagt, ihren Protest auch nur in„angemessener“ Entfernung vorzu-bringen. Nach polizeilichem Augen-schein wurde aussortiert und zeit-weise in Gewahrsam genommen. 

Schon an den Vortagen wurdendie Versammlungen der Anhängerder „angreifbaren Traditionspflege“autoritär-staatssichernd eingehegt.
• Freitag, 13. Mai 2005, wurde dieGegend um ein Privathaus in Wolf-

ratshausen zur „Bannmeile“ und fürjedes öffentliche Anliegen unzu-gänglich erklärt. 
• Busse und anreisende PKW wur-den ständig - „verdachtsunabhän-gig“ - kontrolliert. Die wenigenBusse der KritikerInnen derGebirgsjäger gerieten in immerneue Kontrollen. Personalien wur-den überprüft. Plakate wurdenbeschlagnahmt, weil das Impressumfehlte. Ein T-Shirt mit der Auf-schrift „Feuer und Flamme für die-sen Staat“ musste umgedreht getra-gen werden. 
• VersammlungsteilnehmerInnensollten sich in eng mit Flatterbandabgesperrte Umzäunungen bege-ben, die als der ihnen zugewieseneVersammlungsraum bezeichnetwurden. 
• Beim Zugang zu Demonstratio-nen führte die Polizei bei den Teil-nehmenden Taschen- und Perso-nenkontrollen durch. Noch die letz-te Streichholzschachtel oder dasPaket Kekse wurden geöffnet.Bücher und Broschüren wurdeneingehend auf Verdächtiges über-prüft.
• Selbst die Personalien der zubenennenden Ordner und Ordne-rinnen wurden akribisch aufgenom-men. Sputeten sich Teilnehmendenicht, sofort den Anweisungen derPolizei Folge zu leisten, so wurdegedroht, mit diesem Verhalten brin-ge man den Versammlungsleiter inSchwierigkeiten. 

• Bis ins Kleinlichste kontrolliertedie Polizei die Einhaltung der Aufla-gen: Nur ein wenig zu kurz gerateneTransparentstöcke wurden ebensobemängelt wie die Nutzung dünnenBambus statt Holz. Verlangt wurdeimmer wieder, die seitenweisen Auf-lagen bei der Kundgebung vorzule-sen. 
• Vermummung wurde je nachSituation und Gutdünken defi-niert. Der Staatsanwalt hatte Freitagzunächst beschlossen, dass das Tra-gen dreier Utensilien - Sonnenbril-le, Mütze und Kapuze - als Vermum-mung gelte und geahndet würde.Zwischenzeitlich wurde es auf zweiUtensilien herabgestuft. Recht ist,was die Polizei, manchmal inAbstimmung mit dem Staatsan-walt/der Staatsanwältin beschließt.Nicht Rechtssicherheit für die Bür-ger und Bürgerinnen, sondern Will-kür sind das Ergebnis. 
• Mit Festnahmen einzelner ausVersammlungen heraus oder aucham Rande von Versammlungenwurden die Demonstrierendenimmer wieder provoziert. 
• An die ständige Überwachungvon Versammlungen mit Video, mitKameras, durch in ziviler Kleidungauftretende PolizeibeamtInnen hatman sich fast schon gewöhnt. Es istaber ein rechtswidriger Eingriff indas Grundrecht auf Versammlungs-freiheit. 

Insgesamt wurde ein vordemo-kratisch-autoritäres Grundrechtsver-

Nach Ende aller Demonstrationen wurde ein Bus aus NRW erneut von
der Polizei angehalten und kontrolliert. Eine Businsassin wurde fest-
genommen und auf eine weitentfernte Polizeistation verbracht. Vorge-
worfen wurde ihr, sie hätte an einem der Abende nach einem Konzert
und bei einem polizeilichen Eingriff in einer Gruppe mit anderen geru-
fen: „BRD - Bullenstaat, wir haben Dich zum Kotzen satt“. 
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ständnis deutlich. Versammlungenwurden grundsätzlich als potentielleGefährdungen aufgefasst, die espräventiv polizeilich zu kontrollie-ren, zu überwachen und einzu-schüchtern gelte. Wer sein Grund-recht auf Versammlungs- und Mei-nungsfreiheit in Anspruch nimmt,gilt als Störer und Störerin, alspotentielle StaftäterIn und hat die-sem polizeilich-politischen Ver-ständnis gemäß seine Freiheitsrech-te schon verwirkt. In all diesemmachtvollen Auftreten bleibt nurein positives Moment zu benennen:Fast durchgängig waren Polizeibe-amtInnen bereit, auf NachfrageNamen und Einheit zu nennen. 
Fast mit Erstaunen musste manangesichts solch autoritären Auftre-tens der Polizei die Reaktionen derProtestierenden beobachten. Ge-genüber all diesen Zumutungenund Übergriffen verhielten sie sichdurchweg äußerst gelassen undhumorvoll-verwundert. Konzenriertdarauf, ihr Anliegen zum Ausdruckzu bringen, die begangenen Verbre-chen an- und einen verantwortli-chen Umgang mit der Geschichteeinzuklagen, ließen sie sich nichtprovozieren. 

Elke Steven

Anmeldungen willkommen!

Statt EU von oben - 
Für ein demokratisch-
menschenrechtliches
Europa von unten

Tagung vom

16. - 18. September 2005

in Arnoldshain (Taunus)

Infos: Telefon: 0221-97 269 -30
info@grundrechtekomitee.de
www.grundrechtekomitee.de

20. Juli 2005 - Heute morgen riefIlse aus London an, um sich zuerkundigen, ob die Sommerfreizei-ten „Ferien vom Krieg“ in diesemSommer  bereits begonnen hätten.Sie hat voriges Jahr von dem Projektgehört, bei dem Jugendliche aus ver-feindeten Kriegs- und Krisengebie-ten gemeinsam die Ferien verleben.Sie war begeistert und sammelt seit-dem in London Spenden für dieAktion „Ferien vom Krieg“. Beson-ders interessiert ist sie an den Begeg-nungen der israelischen und palästi-nensischen Jugendlichen, denn Ilselebt seit dem Naziterror als jüdischeEmigrantin in London. In demTelefongespräch heute morgen sagtesie entschuldigend: „Ich würdeEuch gerne noch mehr unterstüt-zen, aber mit 98 ½ Jahren fällt dasschwer“.
Im zwölften Jahr machen in die-sem Sommer über 1000 Jugendlicheund junge Erwachsene „Ferien vomKrieg“ mit Gleichaltrigen, die ihnenbisher suspekt oder gar als Feindeerschienen. Albanische und serbi-sche Kinder spielen gemeinsam amStrand in Montenegro. Muslimi-sche Jugendliche, die aus Srebrenicadeportiert wurden, sehen die Nach-richten zum Gedenktag an das Mas-saker vor 10 Jahren zusammen mitserbischen Teenagern, die jetzt alsFlüchtlinge in Srebrenica leben. Siewundern sich gemeinsam über dieKrokodilstränen der Politiker, diesich die übrigen Tage des Jahresnicht um ihr alltägliches Elendkümmern. 
Die Bearbeitung von über 100Visa-Anträgen von jungen Palästi-nensern aus den besetzten Gebietenist, nach Aussage eines Diplomaten,wegen der Visa-Affaire dieses Jahrbesonders intensiv erfolgt. Den-noch wurde eine Jugendliche ausNablus an der Grenze zu Jordanien

von der israelischen Polizei zurück-gewiesen. 
Sie kann nun nicht an demschmerzlichen und erfreulichenLernprozess teilnehmen, den dieGruppen beider Seiten bei denBegegnungen mit den „anderen“durchleben. 
Über 100 Jugendliche aus Isra-el, von denen sich einige geschwo-ren hatten, nie im Leben deutschenBoden zu betreten, sind nun gekom-men, weil sie nur hier die Gelegen-heit erhalten, die „Terroristen“ zutreffen, von denen sie sich täglich anLeib und Leben bedroht fühlen. 
Umgekehrt begegnen nunjunge Palästinenser ihren Unter-drückern, darunter auch einigenjungen Soldaten wie einem Panzer-fahrer und einem Piloten, vondenen sie sich täglich an Leib undLeben bedroht fühlen. 
Das Projekt „Ferien vom Krieg“für insgesamt bisher 19 000 Kinder,Jugendliche und junge Erwachseneaus Krisen- und Kriegsgebieten,wird ausschließlich durch privateSpenden finanziert!
Die Koordinatorin Helga Die-ter wurde für den Wettbewerb zurVerleihung eines „Panther“ der Zei-tung „taz“ vorgeschlagen und mit 11anderen KandidatInnen zur End-ausscheidung ausgewählt. Dabeikönnen im Herbst die LeserInnenentscheiden, wer die 5000 EuroPreisgeld erhält. Wir bitten alleunsere Mitglieder und FreundIn-nen, sich im Herbst an dieser Wahlzu beteiligen, denn eine Preisverlei-hung würde die Aktion „Ferien vomKrieg“ bekannter machen undsicher auch neue SpenderInnengewinnen.

www.ferien-vom-krieg.de
Helga Dieter

Bausteine der „Aktion
Völkerrecht - für eine
Welt ohne Krieg und
Atomwaffen“: Zum 6.
August 2005 wird ein
„Schutzwall für das
Völkerrecht“  - zurück-
gehend auf eine Akti-
on Heidelberger Schü-
lerInnen - zum 60.
Jahrestag der Atom-
bombenabwürfe nach
Hiroshima gebracht. 

© Gottfried Müller

Spendenaufruf
Komitee für Grundrechte

und Demokratie
Volksbank Odenwald

BLZ 508 635 13 
Konto 802 46 18

Ferien vom Krieg im Sommer 2005


